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Republik Österreich 

Dr. Walfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Präsidenten des Nationalrates 
RudolT P öDE R 

Parlament 
101? Wie n 

Wien, am 25. April 1990 
GZ.: 10.101/63-XI/A/1a/90 

'I9<fr lAB 

1990 -04- 2., 
zu b11, IJ 

In Beantwortung der schriTt lichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

611?/J betreTfend Ausgabe von Wohnsparverträgen durch die WEB, 

welche die Abgeordneten Dr. Gugerbauer und Eigruber am 7. März 

1990 an mich richteten, stelle ich zu den Punkten 1 bis 4 der 

Anfrage fest, daß aufgrund der Bestimmungen des Art. 11 Aba. 1 

Z 3 B-VG die Vollziehung des im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 

verankerten Prinzips der staatlichen Kontrolle und damit die 

Aufsicht über die gemeinnützigen Bauvereinigungen den Ländern 

obliegt. 

Meinem Ministerium bzw. dem seinerzeitigen Bundesministerium für 

Bauten und Technik steht somit auch kein Aufsi9htsrecht über den 

Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband und 

über die, das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz vollziehenden, 

Länder zu. 
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